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„Ehre deinen Vater 
und deine Mutter“: 

Was schulden wir 
unseren Eltern? 

Von Monika Bobbert 

„Ehre deinen Vater und deine 

Mutter, wie es dir der Herr, dein 

Gott zur Pflicht gemacht hat, 

damit du lange lebst, und es dir 

gut geht in dem Land, das der 

Herr, dein Gott, dir gibt.“ (Dtn 5, 

16; ähnlich Ex 20, 12.) 

„Du sollst deine Eltern ehren, 
das steht schon in der Bibel!“ 
Wer von uns ist nicht schon ein-
mal mit diesem Hinweis zur 
Ordnung gerufen worden – in 
pubertären Sturm- und Drang-
zeiten, als sich die Eltern nicht 
mehr anders zu helfen wuss-
ten; oder als ein hochbetagter 
Elternteil weiterhin zu Hause 
gepflegt werden wollte, obwohl 
dies den Kindern nicht möglich 
erschien. Zum „schlechten Ge-
wissen“ angeregt stellt sich für 
uns vielleicht die Frage: Was 
beinhaltet das Ehren der Eltern 
eigentlich?  

1 Zum Elterngebot im 
Dekalog 

1.1 Gottesgebote und soziale 
Gebote 

Das Elterngebot des Dekalogs 
richtet sich an das Volk Israel, 
das JHWH aus Ägypten her-
ausgeführt hat. Das Elternge-
bot – eingebunden in die Got-
tesgebote – zählt zu den 
sozialen Geboten, die das 
menschliche Zusammenleben 
regeln. Die Charakterisierung 
des Landes bzw. Ackerbodens 
als von Gott gegeben signali-
siert eine weite Perspektive: 
nicht nur der Einzelne und 
seine Familie sondern das Volk 
Israel sind Adressaten des El-
terngebots.  Drei Spuren der In-
terpretation bieten sich hier an: 

1.2 Drei Spuren der Interpre-
tation des Ehrens 

Eine erste Spur will Eltern durch 
aktives Tun so geehrt wissen, 
dass dies ihrem „Amt“ als Fami-
lienoberhaupt bzw. modern ge-
sprochen ihrer Rolle als Eltern 
entspricht. In der patriarchalen 
Gesellschaft richtete sich das 
Elterngebot in erster Linie an is-
raelitische Männer, um so den 
gemeinschaftlichen Zusam-
menhalt zu sichern. Eine lange 
Lebensdauer wird den Söhnen 
verheißen, wenn sie sich in die 
vorausgehende und nachfol-
gende Generation einordnen.  

Eine zweite Spur hebt hervor, 
dass die Eltern für Lebenskraft 
und Lebensschutz – auch der  
folgenden Generationen – ste-
hen. Im Familienverbund wer-
den religiöse und profane Er-
fahrungs- und Wissens-
bestände weitergegeben. Das 
Elterngebot ist für das Einüben 
moralischer und rechtlicher 
Pflichten von Menschen unter-
einander und für ihr Verhältnis 
zu Gott bedeutsam. 
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Eine dritte Spur verweist auf die 
Notwendigkeit der Absicherung 
im Alter. In vielen Schriftquellen 
des Alten Orients ist der Begriff 
„Ehrfurcht erweisen“ mit der 
ökonomischen Versorgung der 
alt gewordenen Eltern verbun-
den. Es liegt nahe, dass auch 



das biblische Elterngebot, da 
es keine andere Form der Al-
tersversorgung gab, diese 
Pflicht umfasste. 

2 Selbstverständnis einer 
christlichen Ethik 

Eine christliche Ethik muss 
ebenso wie eine philosophi-
sche Ethik normative Fragen 
„autonom“ klären: Was aus 
ethischer Sicht richtig und ge-
recht ist, lässt sich nicht am gel-
tenden oder historischen Ethos 
ablesen. Moralische Überzeu-
gungen als Gegenstand ethi-
scher Reflexion sind mit ver-
nünftigen, allgemein nach-
vollziehbaren Gründen auszu-
weisen, wenn es um ethisch-
normative Fragen geht. Dem-
gegenüber haben Antworten 
auf Fragen des guten Lebens 
lediglich partikularen Charak-
ter. 
 

Eine christliche Ethik kann die 
exegetische Forschung auf zwi-
schenmenschliche und gesell-
schaftliche Dimensionen von 
Bedürftigkeit, Fremdbestim-
mung und Ungerechtigkeit hin 
befragen und damit für ethische 
Fragen sensibilisieren. Sie 
kann aber auch die dem Deka-
log zugrundeliegenden patriar-
chalen Strukturen kritisieren. 
Aus ethisch-systematischer 
Sicht ist immer dann, wenn sich 
die Ethik mit dem Ethos der Bi-
bel befasst, zu reflektieren, ob 
die Anknüpfungen sich auf der 
Ebene einer Ethik des gelin-
genden Lebens bewegen und 
damit Erfahrungs- und Empfeh-
lungscharakter haben oder ob 
im Ethos der Bibel Normen und 
Urteile mit normativem An-
spruch enthalten sind, die zu-
sätzlich zur rückblickenden Be-
schreibung und Deutung einer 
gut begründeten Bestätigung o-
der Kritik bedürfen. Inwiefern 
das biblische Ethos des Eltern-
gebots tragfähige Sollensforde-
rungen enthält oder lediglich 

anregende Lebenseinsichten 
bietet, ist jeweils im Einzelnen 
zu klären. Im Folgenden soll als 
aktuelle Frage herausgegriffen 
werden: 

3 Was schulden erwachsene 
Kinder ihren Eltern? 

3.1 Pflege- und Beziehungs-
fragen im Sozialstaat 

Es würde zu weit führen, den 
oben referierten exegetischen 
Befund im Einzelnen mit unse-
rer heutigen Staats- und Ge-
sellschaftsform, dem Wohl-
stand westlicher Industrie-
gesellschaften, einer hohen 
Mobilität im Arbeitsleben und 
einer durch die Kleinfamilie ge-
prägten Generationenfolge so-
wie einer gewissen Gleichbe-
rechtigung von Frauen zu 
vergleichen. Mehr Unähnlich-
keiten als Ähnlichkeiten sind zu 
verzeichnen. Gleichwohl ent-
hält das Elterngebot einen 
ethisch-normativen Kern, der 
zu Recht Geltung beansprucht. 
Der Ansatz des Moralphiloso-
phen Alan Gewirth kann zei-
gen, welche Spuren des Eltern-
gebots auf der ethisch-
normativen Ebene angesiedelt 
sind und sich rechtfertigen las-
sen:  Er legt schlüssig dar, dass 
jeder Mensch Anspruch auf all-
gemein notwendige Vorausset-
zungen der Handlungsfähig-
keit, so etwa physische und 
psychische Integrität, psychi-
sches Gleichgewicht und 
Selbstachtung hat. Kinder dür-
fen diese Rechte ihrer Eltern 
also nicht verletzen. Neben Ab-
wehrrechten haben Eltern – wie 
alle Menschen – grundlegende 
Anspruchsrechte auf Unterstüt-
zung im Fall von Unfall, Krank-
heit oder Gebrechlichkeit. Um 
für jeden Menschen einer Ge-
sellschaft zuverlässig Hilfe ga-
rantieren zu können, sind Insti-
tutionen, in diesem Fall der 
Kranken- und Altenversorgung, 
geschuldet.  
 

In Deutschland sind grundle-
gende Abwehr- und An-
spruchsrechte durch die Ver-
fassung und sozialstaatliche In-
stitutionen garantiert. Familien-
angehörige werden im Rahmen 
der Zumutbarkeit an den Kos-
ten beteiligt. In Deutschland ist 
also ein zentrales ethisch-nor-
matives Problem alternder El-
tern gelöst. 
 
Davon abgesehen stellt sich 
heute noch die weitere Frage: 
Schulden erwachsene Kinder 
ihren Eltern „Beziehung“? Er-
fordert das „Ehren“, dass Kin-
der mit ihren Eltern Kontakt 
pflegen oder sie im Pflegefall 
selbst versorgen statt dies an 
Dienstleister abzugeben? 
 
Obwohl Frauen heute in der 
Mehrzahl berufstätig sind, über-
nehmen sie faktisch zu zwei 
Dritteln die Pflege- und Bezie-
hungsarbeit, wenn Eltern ge-
brechlich werden. Vor allem 
Frauen sind es also, die ein 
„schlechtes“ Gewissen haben, 
sich schuldig fühlen, weil sie zu 
Hause noch nicht genug geben 
oder die Eltern im Heim ver-
sorgt werden. Angesichts sozi-
alisationsbedingter Erwartun-
gen und Rollenmuster können 
rationale Überlegungen hier un-
ter Umständen als Korrektiv 
dienen. 

3.2 Besondere Pflichten ge-
genüber den Eltern? 

Die Philosophin Barbara Blei-
sch kommt über eine analyti-
sche Vorgehensweise zu dem 
Schluss, dass erwachsene Kin-
der ihren Eltern gegenüber 
keine besonderen Pflichten ha-
ben.  Allerdings startet sie nor-
mativ voraussetzungsreich, in-
dem sie einen Sozialstaat 
impliziert. 
 
Bleisch beleuchtet die physi-
sche und psychische Verletz-
barkeit von Eltern und ihren 



Kindern. In familiären Nahbe-
ziehungen gebe es projekt-, 
identitäts- und intimitätsba-
sierte Verletzlichkeiten. Projekt-
basierte Verletzlichkeit ent-
stehe durch eine gemeinsame 
Praxis und durch Pläne für die 
Zukunft. Bei Nicht-Einhaltung 
komme Unsicherheit auf, Er-
wartungen würden enttäuscht. 
Identitätsbasierte Verletzlich-
keit entstehe, weil man Teil der 
Biografie des Gegenübers 
werde. Intimitätsbasierte Ver-
letzlichkeit entstehe, weil man 
viel voneinander wisse, sich da-
her gegenseitig besser helfen 
könne, dem anderen zugleich 
aber ausgeliefert sei. 
 

In Bezug auf alle diese Aspekte 
würden beide Seiten im Laufe 
ihrer gemeinsam verbrachten 
Lebenszeit verletzbarer, doch 
bestehe eine Asymmetrie zu 
Lasten der Kinder: Die Eltern 
geben die Projekte vor. Anders 
die Kinder: Sie wachsen in die 
elterlichen Projekte hinein. El-
tern formen die Identität ihrer 
Kinder maßgeblich, können 
Konformitätsdruck ausüben 
und Intimitätsgrenzen vorge-
ben. Angesichts der grundle-
genden Asymmetrie wäre es 
nach Bleisch unplausibel, dass 
Kinder, die ihre Eltern nicht frei 
und bewusst wählen konnten, 
besondere Pflichten gegenüber 
ihren Eltern haben. Auf der mo-
ralisch-normativen Ebene ver-
neint Bleisch also, dass er-
wachsene Kinder ihren Eltern in 
psychischen Beziehungskate-
gorien Unterstützung schulden. 
In Gerechtigkeitskategorien 
heißt dies, dass es keinen 
Grund gibt, die eigenen Eltern 
aus ethisch-normativen Grün-
den zu bevorzugen. 

4 Das Elterngebot heute:  
Notwendigkeit einer sozial-
ethischen Perspektive 

Die demographische Entwick-
lung führt zu Problemen in der 

familiären und institutionellen 
Versorgung alternder Men-
schen. So geraten zunehmend 
physische und psychische 
Übergriffe gegen pflegebedürf-
tige Menschen und mangel-
hafte Versorgungszustände in 
den Blick. Ergänzend zu Blei-
sch sei nochmals hervorgeho-
ben: Zwischen Eltern und Kin-
dern gelten alle grundlegenden 
moralischen Rechte und Pflich-
ten, die auch gegenüber ande-
ren Menschen gelten. 

 
Gemeinsam ist Eltern und Kin-
dern damals und heute eine un-
auswechselbare und letztlich 
unkündbare Beziehung, die be-
sondere Chancen und Risiken 
birgt. Abgesehen von rechtli-
chen Unterhalts- und Erbrege-
lungen sind Fürsorge- und Be-
ziehungs-Handlungen im 
engeren Sinne jedoch auf der 
Ebene des guten Lebens ange-
siedelt. Nun sind Familien in der 
Regel bedeutsam für das Gelin-
gen des Lebens, da Menschen 
nicht nur in diesen Beziehun-
gen leben, sondern sie auch 
„sind“. Töchter oder Söhne, die 
ihrem Bild eines „guten Kindes“ 
und einer „unbedingten“ An-
nahme nachkommen wollen, 
werden ihre Eltern in vielerlei 
Hinsicht umsorgen und guten 
Kontakt pflegen wollen.  
 
Das plausible Fazit Bleischs 
vermag Töchtern vielleicht zu 
mehr innerer Freiheit und zu ei-
nem weniger schlechten Ge-
wissen verhelfen, indem sie ei-
nen kategorischen Ver-
pflichtungsgrad verneint und 
Beziehungsansprüche auf die 
Ebene des guten Lebens ver-
weist. Doch es ist auch für das 
gesellschaftliche Zusammenle-
ben relevant, welche Vorstel-
lungen von Familie, Eltern-
schaft und Kindsein kultiviert 
werden. 

 
Tritt man einen Schritt zurück, 
so zeigt sich ein sozialethi-

sches Problem: Faktisch be-
steht die Notwendigkeit, dass 
Söhne mehr Beziehungs- und 
Pflegearbeit übernehmen. Sie 
könnten sich verstärkt darin 
üben, die Töchter bzw. 
Schwestern zu entlasten. Das 
Gelingen von mehr „Gleichstel-
lung“ auf dieser Ebene hängt 
aber wie so oft dann wieder von 
sozialethisch-normativen Maß-
nahmen ab: Nur dann, wenn bei 
Berufstätigkeit und Entlohnung 
Chancengleichheit und mög-
lichst auch faktische Gleichheit 
herrschen, haben Söhne die 
äußere Freiheit, sich der Pflege 
ihrer Eltern zu widmen. 

 

Projekte 

 
Klausurwoche „Wohler-
gehen von Tieren“ 

 
 „Wohlergehen von Tieren – 
ethische, wissenschaftstheore-
tische und biologische Per-
spektiven“ – unter diesem Titel 
fand vom 25. bis 29. März 2019 
im Haus Mariengrund in Müns-
ter eine vom Centrum für Bio-
ethik (CfB), dem Institut für 
Neuro- und Verhaltensbiologie 
und dem Zentrum für Wissen-
schaftstheorie ausgerichtete 
und organisierte interdiszipli-
näre Klausurwoche statt. Ge-
fördert wurde die Klausurwoche 
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF). 

 
Die Klausurwoche bot 15 Nach-
wuchswissenschaftler*innen 
aus unterschiedlichen Diszipli-
nen (von der Verhaltensbiolo-
gie über die Agrarwissenschaft 
bis zur Philosophie) die Gele-
genheit, ihre Arbeiten im Be-
reich Animal Welfare vorzustel-
len und mit ausgewiesenen 
Expert*innen zu diskutieren. Zu 
den eingeladenen Expert*innen 
gehörte Prof. Dr. Peter Sandoe 



(Kopenhagen), der sich in sei-
nen Arbeiten um eine interdis-
ziplinäre Verknüpfung naturwis-
senschaftlicher, sozialwissen-
schaftlicher und philosophi-
scher Perspektiven bemüht und 
in seinem Vortrag im Rahmen 
der Klausurwoche insbeson-
dere die Geschichte der Tier-
wohlforschung thematisierte. 
Prof. Dr. Markus Wild (Basel) 
stellte den von ihm entwickelten 
Ansatz eines „animal main-
streaming“ zur Diskussion. 
Prof. Dr. Edna Hillman (Berlin) 
machte in ihrem Vortrag auf 
eine Reihe von methodischen 
und auch praktischen Proble-
men aufmerksam, denen sich 
die Tierwohlforschung gegen-
übersieht. 

Bei einem Besuch im Allwetter-
zoo Münster gewährte Dr. Dirk 
Wewers, einer der Kuratoren 
des Zoos, einen Einblick in die 
vielfältigen Bemühungen des 
Zoos, das Wohl der Zootiere zu 
erhalten und nach Möglichkeit 
zu fördern, und stellte sich den 
– teilweise auch kritischen –
Nachfragen der Klausurwo-
chen-Teilnehmer*innen.

Kontrovers zu ging es auch bei 
einer öffentlichen Podiumsdis-
kussion im Rahmen der Klau-
surwoche zum Thema „Tier-
wohl in der Landwirtschaft“. 
Rund 100 Gäste diskutierten in 
der Studiobühne der WWU mit 
der Vorsitzenden des Westfä-
lisch-Lippischen Landwirt-
schaftsverbandes Susanne 
Schulze-Bockeloh (Münster), 
der Philosophin und Autorin Dr. 

Friederike Schmitz (Berlin) und 
dem Vorsitzenden des Wissen-
schaftlichen Beirats für Agrar-
politik beim BMEL (Bundesmi-
nisterium für Ernährung und 
Landwirtschaft) Prof. Harald 
Grethe (Berlin) über den Status 
quo und die Zukunft der land-
wirtschaftlichen Nutztierhal-
tung.  

Insgesamt konnten so von allen 
Beteiligten neue, wertvolle Per-
spektiven auf ihr eigenes For-
schungsfeld gewonnen werden 
und ein echter Austausch mit 
anderen Forscher*innen und ih-
ren Zugängen stattfinden. 

Die Zusammenführung der un-
terschiedlichen disziplinären 
Zugänge, die Thematisierung 
der verschiedenen praktischen 
Kontexte und nicht zuletzt der 
intensive Austausch wurden 
von den Teilnehmer*innen am 
Ende der Klausurwoche durch-
weg als Bereicherung für die ei-
gene wissenschaftliche Arbeit 
wahrgenommen.  

Nachrichten 

Der „vernünftige Grund“ 
im Tierschutzgesetz 

Welche Gründe rechtfertigen 
die Tötung eines Tieres? Das 
deutsche Tierschutzgesetz 
stellt die Nutzung von Tieren (in 
vielen Fällen) unter einen Ge-
nehmigungs- und Erlaubnisvor-
behalt und erlaubt die Tötung 
von Wirbeltieren nur in solchen 
Fällen, in denen ein „vernünfti-
ger Grund“ vorliegt. Bei dem 
Terminus „vernünftiger Grund“ 
handelt es sich um einen sog. 
unbestimmten Rechtsbegriff. 
Die Verwendung unbestimmter 
Rechtsbegriffe bringt einerseits 
die Notwendigkeit der Ausle-
gung gesetzlicher Begriffsbe-
stimmungen mit sich und führt 

damit zu – unter Umständen er-
heblichen – Auslegungsschwie-
rigkeiten. Andererseits eröffnet 
sie der Rechtsprechung die 
Möglichkeit, auf sich wan-
delnde oder fortentwickelnde 
Gerechtigkeits- und Billigkeits-
vorstellungen der Gesellschaft 
zu reagieren. 

Dieses Spannungsverhältnis 
von Interpretationsbedürftigkeit 
und Interpretationsoffenheit et-
was genauer auszuleuchten 
war das Ziel einer Veranstal-
tung, die das Centrum für Bio-
ethik gemeinsam mit der Rekto-
ratskommission für tier-
experimentelle Forschung im 
Dezember 2018 durchgeführt 
hat. Rund 100 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus den unter-
schiedlichsten Bereichen (Wis-
senschaft, Regulierungsbehör-
den, organisierter Tierschutz) 
diskutierten einen ganzen Tag 
lang über die Frage, wie die 
rechtlichen Vorgaben zum 
Thema Tierversuch zu verste-
hen sind. Die Vortragenden wa-
ren Prof. Dr. Rainer Nobiling 
vom Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie des Universi-
tätsklinikums in Heidelberg, der 
Leiter der Akademie für Tier-
schutz des Deutschen Tier-
schutzbundes Roman Kolar, 
Dr. Christoph Maisack, Büro 
der Landesbeauftragten für 
Tierschutz Hessen, sowie die 
Philosophin Prof. Dr. Ursula 
Wolf von der Universität Mann-
heim. 

Ein „vernünftiger Grund“, so-
weit herrschte Einigkeit unter 
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Tagung, ist ein 
rechtfertigender Grund. Dies 
schließt zwar eine Reihe von 
Motiven wie Mutwille, Laune o-
der bloße Bequemlichkeit, die 
zur Tötung eines Tiers führen 
können, als rechtlich anerken-
nenswerte Gründe aus. Die 
Frage, welche Gründe die Tö-
tung eines Tiers im Zusammen-



hang tierversuchsbasierter For-
schung rechtfertigen, ist damit 
aber noch nicht beantwortet. 
Vielmehr fangen die Probleme, 
wie Ursula Wolf in ihrem Vor-
trag hervorgehoben hat, damit 
erst an. Denn die Klauseln, die 
das Tierschutzgesetz formu-
liert, seien „konfus und in der 
Auslegung strittig“, was sich 
nicht zuletzt auch am Terminus 
des „vernünftigen Grundes“ 
zeige: Einerseits sei klar, dass 
der „vernünftige Grund“ des 
Tierschutz-Gesetzes kein mo-
ralischer Grund sein müsse. 
Das Tierschutz-Gesetz sieht 
auch das menschliche Inte-
resse an der Nutzung von Tie-
ren als berechtigten Zweck an. 
Andererseits aber sei schwer 
nachvollziehbar, wie ein ethisch 
motivierter Tierschutz damit 
vereinbar sein solle, dass das 
Wohl von Tieren menschlichen 
Interessen geopfert werden 
darf. Schließlich sei es doch ge-
rade die Funktion der Moral, 
das Eigeninteresse so weit ein-
zuschränken, dass „alle in den 
elementaren Bereichen ihres 
Wohls vor Übergriffen durch 
andere geschützt“ sind. 

Auch Christoph Maisack zeigte 
in seinen Ausführungen an-
hand zahlreicher Beispiele auf, 
dass der Terminus des vernünf-
tigen Grundes in der Recht-
sprechung unterschiedlich und 
zum Teil widersprüchlich aus-
gelegt wird. Der „vernünftige 
Grund“ bestimmt seiner Auffas-
sung nach die Grenze, „bis zu 
der die Gesellschaft aufgrund 
ihrer Wertvorstellungen und ih-
res sittlich-moralischen Empfin-
dens bereit ist, Einschränkun-
gen von Lebensbedürfnissen 
und Schutzanliegen von Tieren 
zu akzeptieren.“ Ob es sich bei 
einem Grund um einen „ver-
nünftigen Grund“ handelt, 
hängt für ihn deshalb zunächst 
davon ab, ob mit der Tiertötung 
ein legitimer Zweck verfolgt 
wird. Dann aber auch davon, ob 

die Elemente des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes, also 
„Geeignetheit“, „Erforderlich-
keit“ und „Verhältnismäßigkeit 
i.e.S.“ gewahrt seien. Die Tö-
tung des Tiers müsse also nicht
nur ein geeignetes und erfor-
derliches Mittel sein, um den
gewünschten Zweck zu errei-
chen; zudem müsse der von
der Tötungshandlung ausge-
hende Nutzen den angerichte-
ten Schaden überwiegen.

Die Veranstaltung ist der Auf-
takt für die eigene Auseinan-
dersetzung mit dem „vernünfti-
gen Grund“ im Tierschutz-
Gesetz, die sich die Rektorats-
kommission vorgenommen hat. 
Auf das Ergebnis der Beratun-
gen der Kommission darf man 
gespannt sein. 

Lehre 

Das Centrum für Bioethik bietet 
seit vielen Jahren verschiedene 
Lehrveranstaltungen aus dem 
Bereich der praktischen Philo-
sophie/Bioethik an.  
So gibt es in jedem Semester 
zwei Seminare in den Allgemei-
nen Studien der WWU, die Stu-
dent*innen aller Fachbereiche 
(auch der Medizinischen Fakul-
tät) offen stehen und die sich 
mit aktuellen Bio- bzw. Medizin-
ethischen Fragestellungen be-
schäftigen.  
Darüber hinaus wird im Studi-
engang Experimentelle Medizin 
jeweils ein Seminar mit ethi-
schen Fragestellungen zu ver-
schiedenen Forschungsrele-
vanten Themen angeboten. 
Zusätzlich ist das CfB an der 
Ringvorlesung Bioethik im 
Fachbereich Biologie beteiligt 
und bietet jedes zweite Semes-
ter in der Graduate school of 
evolution and disease 
(EvoPAD) eine Seminarveran-
staltung zu ethischen Aspekten 
im Zusammenhang von For-
schung an.  

Themen 

Schwangerschaftsab-
bruch:  
Aktuelle Auseinander-
setzungen 

Jahrestagung des Centrums 
für Bioethik am 28. Juni 2019 

Nach Jahren relativer Ruhe ist 
in den letzten Monaten wieder 
neue Bewegung in die Diskus-
sion um den Schwanger-
schaftsabbruch und die Rege-
lungen des Paragraphen 219 
StGB gekommen. § 219a ver-
bietet die Werbung für den 
Schwangerschaftsabbruch.  
Ärztinnen und Ärzten dürfen 
zwar darauf hinweisen, dass 
sie Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen; für Informationen 
über die Methoden müssen sie 
aber an die zuständigen Behör-
den und Beratungsstellen ver-
weisen. Was bedeutet das 
Werbeverbot in der Praxis für 
Ärztinnen und Ärzte, die 
Schwangerschaftsabbrüche 
anbieten, und für Frauen, die 
sich über die Möglichkeiten ei-
nes Schwangerschaftsab-
bruchs informieren wollen? 
Auch vor dem Hintergrund, 
dass in Deutschland immer we-
niger Ärztinnen und Ärzte und 
Krankenhäuser Schwanger-
schaftsabbrüche durchführen? 
Und jungen Ärztinnen und Ärz-
ten offenbar häufig das nötige 
Knowhow fehlt? Wird der 
Schwangerschaftsabbruch wie-
der zu einem Tabu-Thema? 
Über diese und weitere Fragen 
diskutieren im Rahmen des 
Jahrestagung 2019 des Cent-
rums für Bioethik der WWU die 
Rechtswissenschaftlerin Prof. 
Dr. Monika Frommel (Kiel) und 
die Fachärztin für Gynäkologie 
und Geburtshilfe Dr. Kerstin 
Hammer (Universitätsklinikum 
Münster). 



Politische Philosophie 
der Tierrechte 

Vortrag von Bernd Ladwig 
UNESCO-Welttag der Philo-
sophie, 20.11.2019 

Die politische Philosophie ging 
lange wie selbstverständlich 
davon aus, dass nur Menschen 
politisch handeln, einen Bürger-
status besitzen und Ansprüche 
der Gerechtigkeit erheben kön-
nen. Doch dieser dreifache 
Anthropozentrismus gilt nicht 
mehr unangefochten.  
Der kleinste gemeinsame Nen-
ner der Kritikerinnen und Kriti-
ker ist die Aufwertung des Tier-
wohls zu einer Angelegenheit 
von öffentlicher Bedeutung. 
Manche Philosophen treten au-
ßerdem dafür ein, zumindest 
gezähmte und gezüchtete Tiere 
als gleichberechtigte Mitglieder 
in unsere Gemeinwesen einzu-
beziehen.  
Noch weiter geht der Vor-
schlag, Tiere als politische Ak-
teure anzuerkennen, die aktiv 
an der Ausgestaltung unserer – 
und ihrer – Gemeinwesen mit-
wirkten. Im Vortrag wird für eine 
politische Philosophie plädiert, 
die Tierrechte und tierliche Mit-
gliedschaft als Gebote politi-
scher Legitimität begreift, ohne 
darum aber nichtmenschliche 
Tiere zu vermenschlichen. 
Veranstalter ist – wie immer – 
das Centrum für Bioethik, Ko-
operationspartner sind in die-
sem Jahr die Volkshochschule 
Münster VHS, das Philosophi-
sche Seminar sowie das Zent-
rum für Wissenschaftstheorie 
(ZfW) der Universität Münster. 

Literatur 

Johann S. Ach / Dagmar 
Borchers (Hrsg.): Handbuch 
Tierethik – Grundlagen 

Kontexte Perspektiven. J.B. 
Metzler 2018 

Termine 

■ 28. Juni  2019

CfB-Jahrestagung 

Schwangerschaftsabbruch - 
Aktuelle Auseinandersetzun-
gen 

Prof. Dr. Monika Frommel 
(Rechtswissenschaftlerin, Kiel) 

Dr. Kerstin Hammer 
(Fachärztin für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Universitäts-
klinikum Münster)  

Freitag, 15-18 Uhr, Hörsaal Ba-
destr. 9, 48149 Münster 

■ Wintersemester 2019/2020

Ringvorlesung in Kooperation 
mit dem Zentrum für Wissen-
schaftstheorie der WWU 

Maschinenethik 

10.10.19: Klaus Mainzer 
„Künstliche Intelligenz – Wann 
übernehmen die Maschinen?“ 

24.10.19: Jürgen Altmann  
„Autonome Kampfroboter - 
ethische und politische Her-
ausforderung“ 

7.11.19: Michael Hauskeller 
„Die Herausforderung des 
Transhumanismus“ 

12.12.19: Susanne Beck  
„Die Diffusion rechtlicher Ver-
antwortung durch Lernende 
Systeme“ 

9.1.20: Oliver Bendel  
„Pflege- und Therapieroboter 
aus ethischer Sicht“ 

23.1.20: Armin Grunwald  
„Digitalisierung als Schicksal? 
Plädoyer für eine Rückerobe-
rung von Gestaltungsoptionen“ 

Donnerstag, 18 Uhr, Hörsaal 
JO1, Johannisstr. 4, 48143 
Münster 

■ 21. November  2019 

UNESCO-Welttag der 
Philosophie 

Politische Philosophie der 
Tierrechte 

Vortrag: 
Prof. Dr, Bernd Ladwig 
(Professor für politische Theo-
rie und Philosophie, Freie Uni-
versität Berlin) 

Donnerstag, 18 Uhr, Hörsaal 
JO1, Johannisstr. 4, 48143 
Münster 

In Kooperation mit der Volks-
hochschule Münster (VHS), 
dem Philosophischen Seminar 
und dem Zentrum für Wissen-
schaftstheorie der WWU 

Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Homepage: 

www.uni-muenster.de/bio-
ethik 

Bitte beachten Sie auch 
unsere E-Mail-Adresse: 

cfb@uni-muenster.de 

Red.: Dr. Beate Lüttenberg, 
M.A.E.


